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DER RéICHSPROlEKPORro des Staatsfekretärs
Irag, den 22, Februar 1943
i Böhmen und Kehren beu Feichspeotektor
In Böhmen und Mahzen.
Hr_I.1C- 84 8.
Seheim
Eing. 27.FEB.1043
.in
die .auptebteilungen wnd Abteilungen,
den Rerrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei - m, 5 Mehrabdr.
den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei - m. 5 lehrabdr.' -
die l'crren Oberlandrätc - Inspekteure des Reicheprotektors -
Kechrichtlich an:
das Firo des Kerrn stellv, Reichsprotektors,
das Eüro des errn Stsatssekretärs,
dad Eüro des lorrn Generalinspekteurs der Vervaltung,
den Zerrn ehrmechtbevollmächtigten,
die Ferteiverbindungsstelle - m, 15. Mehrabdr, -
den Herrn Oberfinanzpräsidenten in Prag,
die Landesbehörde in Böhmen, z.Hd.v.H. Min,-Rat Naudé - oViA -
die Landesbehörde in Mähren, z.Hd.v.H. Landesvizepräsidenten
Dr. Schvabe - oViA -
Betrifft: Regi.rungsverordnung vom 24, Dezember 1942 Slg. I'r, 42o/4a
dber die Vereinfachung und leuregelung gewisser Personalverhültnies
in der öffentlichen Veraltung
Anlege_: 1
Die neuen beamtenrechtlichen Bestimmungen (Reg.Vdg.Jr,42o/
42 und mein Erlaß vom 22. Februar 1943 geben in der Hand eines gee. ∴
schiclsen verantvortungsbewußten Bearbeiters die Möglichkeit, eine
Personalpolitik zu betreiben, die der großen Planung der Volkstums-
und Verteltungspolitik gereeht wird, Sie verkürzt dçn Gesahäftsgang
duzch ZuständigheitsverIsgerungen wesentlich, ersetzt die formelle
Vorlege jedes einzelnen Vorgangs an den Reichsprotektor durch eine
behördeninterne Steuerung durch deutsche Kräfte wnd macht diese dürch
Aufhebung der zahlreichen bisherigen formell einschränkenden Bestin-
mungcn zu Trägern der Personalpolitik, Sie igt damit in die Hand d.
jenigen deutschen Männer gelegt,die dem tschechischen Bedienateter
behördenmäßig und fachlich nabestehen und deshalb ihn zu beurteilen
am chesten in der Lage sind.
Alle diese Kaßnahmen kännen nur zum Lrfolge führen, wen
die neuen estimmungen einheitlich und unter strenger Wahrwng folge
der Gesichtspunlte angerandt werden:
1,  ir können auf absehbare Zeit auf den tschechischer camten, öf-
fentlichen Angestellten und Arbeiter nicht verzichtan. Unser In-
tereese geht zunächst dahin:
a) aus dem vorhandenen Verwaltungskörper diejenigen Kräfte herau-
zulesen und zu fördern, die zur Mit-rbeit am eiche bereit
sind, und
π2-29/43gb)
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b) diejenigen rücksichtslos zu beseitigen, deren illoyale Einstellung

politisch oder in ihrem Arbeitseifer erkennbar ist.

Dem Ziele zu a) dient die Aufhebung der Anstellungs- und Beförderur".-

sperre und die erleichterte Möglichkeit, Rcamte ohne Rücksicht auf ihr

Lebensalter im Dienst zu belasgen oder zu halten.

Dem Ziele zu b) dienen die Bestimmungen, öffentliche Bedicnstete aue

Gründen der Varwaltungsvereinfachung ohne Riicksicht, auf Alter, Abstam-

mung oder den Nachweis eines strafbaren Verhaltens in den Ruhestand zu

versetzen, sie in cin anderes Amt oder in ein anderes Ressort zu ver-

setzen, ihr öffentlich-rcchtlichcs Dienstverhältnis in ein privat-recht-

lichcs Dienstverhältnis zu vervandeln und sie auf cinen Dienstposten

der nächstniedrigen dienstklasse cinzureihen.

2.) Letzteres gibt zugleich die rcchtliche Nöglichkeit, eine Anglcichur

an die deutschcn Vcrhältnisse vorzubereiten. Unter anderem ist bier

daran gcdacht, durch Übcrführung von Ministerialkommissären und

Ministcrialoberkommissären in die 2. Dicnstklasse im Einzelfall An-

satzpunkte für die Umwandlung diescr Dicnstklassc in cinen Stand

vom Bcamten des gehobencn bezw, mittleren Dienstes in die Wege zu

leitcn. Die hierdurch bezwcokt: Bcreinigung der Beamtentypen wird

auf der anderen Scite durch die Aufhcbung der Beförderungssperrc cr-

leichtert und fortgesctzt. Es ist grundsätzlich - von Ausnahmen al-

geschcn - nicht crwünscht, tschchische Bedienetete zu Sektionschci:

zu crncnnen. Schon bei der Ernennung zum Ministerialrat ist äußcr t

vorsichtig vorzugehen.

3.) Dic Reform stcht in unmittelbarem Zusammenhang mit dcr Neuaufstel-

lung der Stcllenpläne, die letztlich die Grundlage zur Bcsoldungs-

reform abgeben sollen. 'ie genchmigten Stcllenpläne bedeuten den

alleräußersten Rahmen für mögliche Beförderungen, Um einc Fehlcnt-

wicklung zu vcrhindern,sind, soweit Stellenpläne noch nicht vorlic-

gen und genehmigt sind, Neucinstellungn und Reförderungen weiter-

hin nur mit Genehmigung dcs Inn nministers und Finanzministcrs mög-

lich. Dic Beförderungsvorsohläge sind nach und naoh laufend, nicht

als cinmalige Aktion vorzulegen.

4.) Allgcmeinpolitisch ist schlicßlich zu bemcrken, daß bei den anderen

sohlcchter bezahlten *ienstklassen dic Befördcrungen großzügiger gè-

handhabt werdcn können. Hier kann auch der nicht in Erscheinung

tretendc Durchschnittsbeamte befördert werden, wenn einc politische

Belastung nicht vorliegt, cr in gcinen dicnstlichen Leistungen ge-
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gentigt wnd über ausrcichande deutachc spr chkcnutnisec verfügt.

5.) Dic Vervaltung muß das ilire tun, dem Arbeitsmarkt dic zum Dinsct:

in der Kriegsvirtschaft nötig n Irüdt. zuzuführin. Pür Mcweinstel-

luroinigung d.r Verweltung werdcn auf rund ihrcs Aufwaoheuns währe

der Zuit dur Rapublik gerad. dicjenigen jüngirun lräfte cntfcrnt

w.rdin können, bei & nen ein Tarufsvchael und constig:r Fineatz

noch zumutbär und möglich iet. lcu inetellungndürfen im übrigen nur

crfolgrn, soveit dice zu kricgsmäBigen Pea.tzung d r Dicnetatallen

unter Anlcgung dus strenisten Maßstabs unb.dingt srford rlich ist,

Reservcn für ; achlri rscufgeben diirfun unter keinen Umstünden go-

halten und geschaff n terdan,

Di: glcichsäßige Binhaltung di:scr Grundeitæe durch elle Bchördcn-

lciter und deutsche Pcrsonalsrchb erbcitcr ist aine volitische fotwen-

digkait. Pür latztere iet eine ingchunde "rört.rtng dur n.uen Bcstim-

rungen angesohlosacn.

WA

Im --uftrage:

ges: Reigchduer
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Beheim

Anlege

a

Eotrifft: Rsgicrungsverordnung vom 24. Bacember 1942 Alg.lir, 420

über dic Vercinfechung und Hcuregelung geviseer Pareonel-

vcrbältnisec in der öffentlichen Vcrwaltung

Auf Anregung dcs Reiehsprotsktera hat die Protektoratsre-

gisrung an 24. Dezember 1942 eine Verordnung fiber die Vareinfachung

und Neuregelung gewisser Personalverhäitnissc in der öffentlichen

Varvaltuns erlarscn, Durch dicse Verordiwng, welche sich auf allc

Zweize das öffentlichen Dicnstes mit Auenchme der Ragierungstruppe

bazicht, wird ein ncuer Abschnitt in der Bcamtenpolitik dua Protck-

torate cingeleitet, Sic hcbt insbesondere dic bishar für die autonomcn

Parsonalverhältnisse maßgebende Regicrungeverordnung 3lg.r. 379/38

auf. llit dem Tage des Inkrafttretene der ncuen Regicrungsverordnung

verliercn auch dic Verordnungen dcs Reichsprotektore vom 3o. Vezen-

ber 194c (VBlRProt. 41 S. 7) und von 16. Februar 1942 (VBlRPeot. S.

47), womit die Pinstallungs- und Beförderungesperre verlängert und

neue Peneionscltarsrrenzen festgesetzt worden waren, durch Zeitab-

lauf ihra Gültigkeit. Außerder wurd- durch den Erlaß vom 22. Pebruar

194z auf die dam Reichaprotektor und den Oberlandräten zustehendon

Eersonalaufsichtsbefugnisre verzichtet unter gleichzeitiger Sicher-

stellung, daß dicse Aufsichtercchte küinftig von deutschan Pcamtun

in dbr Protektoratsvervaltung vairgenommen verden, Dic wesentlichen

Absohnitte dcr Regicrungsvurordnung Slg. Hr. 42o/42 sind folgende:

1. Vercinfachung des Varfahrcns:

Durch die Verlagerung dor wichtigst.n Zuständigkeitan in

Pereonalangelegenhcitien von den Zentralbehörden auf die Behörden der

littel- tad Unterstufe und Verzicht dar Zontralbekörden auf zahlrei-

che Zustiramungsrcohte, vird zufolge Lrledigung vieler Personalsachen

. sohon boi den unteren und nittloren Cichördun eine wesertliche Bo-

sohleunigung gevährlcistct. La verdun dadurch die Zentralbehörden

von. Vervaltunggarbeiten zum Teil untergeordnetster Art befrcit, so

des sie sich mchr sinar tatsächlich ministericllcn Aufsichts- wnd

Steuarungatätigkeit widmen können. "Insbesondere wird auch das Zu-

dtimmungsrecht des Versitzenden der Re rierung in Personaleachen be-

scitigt. Bine Fcachneidung des Rechtsni:felweges sorgt defür, des

Sie "'ehrzahl der Perufungen und Beschrarden mit kleineren Streibwer-

tan künftig sgfällt. Weitere Vereinfachungen können durch Vert

erdaungen der Zentralbehörden getroffen verden. (§§ 1, 4, 14, 15,

25, 3c und 35).

2.)
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2. Syetemisierung der Dienstposten:

.

Die Zuständigkcit wurde in Anglcichung an die Regelung im übri-

gen Reichsgebiet neu abgegrenzt. (§§ 5, 18 und 24).

3. Ncueinatcllungen_und _Beförderungen:

Dic Einstellungs- und Beförderungssperre wird aufgehoben, Di

Entscheidung über Neuaufnahmen von Beamten und Angestellten dee hör.-

ren Disnstes stcht den Zentralbehörden, von Bedicnsteten der übrigen

Kategorien den Personalbehörden zu. Über die Beförderung der Beamtc:

des höhcren Dicnstes und der Beamten der übrigen Dienstklassen in dic

4, Ecsoldungsgruppe entscheidet die Zentralbehörde, in allen anderen

Fällen die Personalbehörde. Im Kommunaldienst ist zur Ncuaufnahme und

Zeförderung von Beamten mit Hochechulbildung und der Beamten der 4

und höheren Besoldungsgruppen der übrigen Dienstklassen das Miniate-

rium des Innern, in allen übrigen Fällen die unmittelbare Aufsichts-

behörde (Landesbehörde und Bezirksbehörds) zuständig. Bei den Körper-

schaften des öffentlichen Rechts uew, sind Einstellungen und Beför-

derungen von der Genehmigung der Zentralbehörden abhängig.

Vorgtehende Regelung tritt nach Genehmigung der Stellenpläne in

Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt muß sichcrgestellt werden, daß nicht

durch planlose und zu zahlreiche Einstellungen und Befördcrungen dic

endgültige Systemisierung, welchc eine Verminderung der Plansteller

erzielen soll, gefährdet wird. Es entscheiden daher über Neuaufnal.

und Beförderungen aller Bedieneteten bis zur Fertigstellung der

Stellenpläne grundsätzlich die Zentralbehörden im Einvernchmen mit

dem Ministerium des Innern und dem Finanzministerium..

Eine teilweise Übertragung dieser Zuständigkeiten von den Zer-

tralbehörden auf die nachgeordneten Personalbehörden ist jedoch sch.i

jetzt möglich. Um die Ncuaufnahmen und Feförderungen von deutschen

Bediensteten zu vereinfachen und zu beschleunigen, bitte ich, die

Z ntralbehörden anzuweisen, ihre Zuständigkeiten bezüglich der Auf-

nahmen und Beförderungen von deutschien Rediensteten in dem von der

  d   rt

ordneten Personalbehörden zu übertragen.

Die durch die Aufhebung der Einstellungs- und Beförderungseperre

eingctretene Lockerung estzt bei den Peraonaleachbearbeitern großes

Veretändnis für die Personalverhältnisse in der autonomen Verwaltung

. voraus, Sic darf inebesondere nicht dazu führen, den Personalstand

der
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V

der teilweiee immer noch überectzten Verwaltungen trotz Abgabe für

den Arbcitseinsatz auf einer Höhe zu halten, die über die unbeding-

ten Erfordernisse der auf den totalen Kricg ausgerichteten Verweltung

hinausgcht. Neueinstellungen dürfcn deshalb bei Anlegung des streng-

sten Maßstabes nur vorgenommen werden, wenn ein dringendes dienstli-

chcs Erfordcrnis vorliegt. Dabei sind bevorzugt weibliche Kräfte auf-

zunehmen, um die Männer für den Einsatz in der Kriegswirtschaft frei

zu halten. Bei dem bestehenden Überfluß an tschechischen Beamten dec

höheren Dienstes muß von einer Neueinstellung von Akademikern grund-

sätzlich abgeschcn werden; neu aufgenommene tschechische Kräfte mit

Hochschulbildung - sofcrn dics in Ausnahmcfällen notwendig werden

sollte -, sollen nicht im höheren Dienet Verwendung finden. Bei der

Auswahl der für eine Beförderung in Estracht kommenden Bediensteten

ist nach individuellen Gesichtspunkten vorzugehen und von rein schema~

tischen Vorechlägen abzusshen. Zu berücksichtigen sind vom politischen

Standpunkt nur solche Kräfte, die bisher willig mitgearbeitet haben

und entsprechende deutsche Sprachkenntnisse besitzen. Damit wird zu-

gleich erreicht, daß diese bevorzugten Beamten in einen gewiesen Gegen-

satz zu ihren nicht geförderten Kollegen gebracht und leichter gegen-

einander. ausgespielt werden können, Aus beamtenpolitischen Gründen sind

bei der Leförderung niedere Bedienstete zu bevorzugen; von Beförderun-

gen in leitende Stellen ist bis zur Fertigstellung der Stellenpläne

möglichst überhaupt abzusehen. (§§ 6, 7, 19, 22 und 35).

4. Überleitung von Bediensteten:

Die allgemeinen Bestimrungen über die Überleitung von Bedienste-

ten sus einem Ressort in sin anderes oder im eigenen Rersort wurden

sus der Fegierungsverordnung Slg.Nr. 379/38 übernommen. Hervorzuhebex:

ist die Möglichkeit, daß ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis

in ein privatreehtliches oder umgckehrt verwandelt werden kann und di.

neue Restimmung, daß Beamte bei der Überleitung aueh auf einen Dienst-

posten in einer Beamtenkategorie der nächst niedrigen Dienstklasse ei.--

gereiht werden können. Beide Möglichkeiten werden bei der Reform des

autononen Besoldungewesens besondere Bedcutung erlangen und zu einer

Bereinigung des Beemtenbsgriffes beitragen. Vor allem werden nach Fer-

tigatellung der Stellcnpläne Beamte des höheren Dienstes in die gehobe-

ne Laufbahn umgereiht werden können, Die Überleitung innerhalb des ei-

genen Ressorte nimmt die Zentralbehörde bezw: die unmittelbar nachge-

ordnete Pcraonalbehörce vor (im Kommunaldienst das Innenministerium

bezw. die Lendesbehörde), Für Überleitungen in sin anderes Ressort ist

das
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das Finanzministerium im Finvernchmen mit der Zentralbehörde diescs

Ressorts zuständig. ( §§ 9, 1o, 2c und 24).

5. Versetzung in den dauernden Ruhestand. und Dienstaustritt:

Die bisher geltenden Pensionsaltersgrenzen von 45 bezw, 55 Jahren

und damit die Iestimmungen über den Zwangsabbau wurden aufgehoben. Es

gelten für die Versetzung in den Ruhestand wieder die vor dem 3o. De-

zember 1938 bestandenen Dienstvorschriften, also insbesondere die Be-

stimmungen der Dienstpragmatik. Lanach ist ein Eeamter von amtswegen

zu pensionieren, venn er durch drei aufeinanderfolgende Jahre mit

„nichtentsprechend" beurteilt wurde. Er kann pensionicrt verden, wen:.

er bleibend dienstunfähig ist oder das So. Lebensjahr übersohritten

erlangt

und Anspruch auf volles Ruhegehäft hät. Ancpruch auf Versetzung in de

Ruhestand besteht nur bei dauernder Dienstunfähigkeit. Die Bestimmung

welche den Bediensteten auch bei Erreichung der Altersgrenze einen An-

spruch auf Pensionierung geben, wurden für die Dauer des Krieges auf+

gehoben. Degleichen wurde auf Kriegsdauer der Anspruch von unkündbaren

Bediensteten auf Austritt aus dem Dienstverhältnis außer Kraft gesetzt.

Eine Bereinigung des autonomen Beamtenkörpers nach individuellen

Gesichtspunkten und ohne Rücksicht auf bestehende Vorschriften ermög-

licht § 12 der neuen Regierungeverordnung. Danach können bis 31. Dezem-

t d d pdad d da d

ohne Nachveis der sonst für die Pensionierung festgesetzten Bedingun-

gen vorgenonnen verden. Anzuwenden wird diese Bestimmung auf solche

Eräfte sein, die durch ihr politisches' Verhalten, mangelnde deutsche

Sprachkenntnisse, schwashe dienstliche Leistungen usw. eine Belastung

für die Behörde darstellen, sowie auf Legionäre. Sie ermöglicht fern.

die Freigabe von jüngeren Bediensteten für den Arbeitseinsatz in der

Kriegswirtszhaft, Unberührt bleibt dadureh die Regierungsverordnung

Slg.Nr. 397/41 in der Faesung der Regierungsverordnung Slg.Nr. 296/42

über Visziplinarmaßnahmen gegen politisch'unzuverlässige öffentliche

Zedienstete ( §§ 11, 12, 21 und 36).

€. Bedienstete von Körperschaften, Anstalten, Unternehmungen,Fonds

und Einrichtungen:

Die wesentlichen Bestimmungen der neuen Regi:rungsverordnung Slg.

Nr. 42o/42 beziehen sieh auch auf die Körperschaften des öf entlichen

Rechts, wie öffentlich-rechtliche Versicherungsträger usw., auf die An-

stalten, Unternehmungen, Fonds und Einrichtungen, velche öffentliche

Mittel bewirtschaften oder deren Gebarungsergebnisee für gemeinnützige

35753
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Zweoke bestimmt sind, die sich im Zigentum oder in der Verwaltung vor-

genannter Stellen befinden oder an denen das Protektorat, die gebietli-

S   a dr d  e

nitalsmäßig beteiligt sind. Soweit jedoch vorgenannte Körperschaften

uew, wirtschaftliche Zvecke verfolgen, findet die neue Regierungsver-

ordnung'auf sie nur Anwendung, venn die Befriedigung der virtschaftli-

chen Bedürfni se, der sie dienen, durch Cesetz. oder tatsüchliche Übung

der öffentlichen Hand ganz oder überwiegend vorbehalten ist, Außerdem

kann die zuständige Zentralbehörde im Linvernehmen mit den übrigen be-

teiligten Stellen einzelne der vorgenannten Körperschaften, Anstalten

usw, von den Rechtswirkungen der Pegierungeverordnung ausnehmen. Da-

durch wird den Wünschen verschiedener, nach rein privatwirtschaftlichen

Grundsätzen geführter Rechtssubjekte, velche bisher personalmäßig den

estimmüngen für die öffentlichen Bediencteten unterlagen, auf Jeraus-

lösung cus diesen Beamtenvorschriften entsprochen. Andererseits können

auch andere Förperschaften, Anstalten, Unternehmungen, Fonds und Ein-

richtungen durch Entsoheidung der Zentralbehörde den Bestimmungen der

Regierun:sverordnpng unterworfen werden (§§ 23, 24 und 25).

?, Dienstliche Beurteilungen und Versagung der Gehaltserhöhung:

Dag bisherige, auf Mehrheitsbeschlüssen aufgebaute schwerfällige

und formalistische Qualifikationsverfahren wurde beseitigt. Dafür wur-

den' die Bearimmungen des § 21 DBG, welche das Aufsteigen im Gehalt ver-

sagen, "enn der Bediengtete in seinen Leistungen hinter dem billiger-

weise von ihm zu fordernden Maß zurückbleibt, in das autonome Beamten-

recht aufgenommen (§§ 27 bis 29).

8. Verheiratete_weibliahe_Bedienstete:

leu geregelt vurde die Abfindung für verheiratete weibliche

Iedienstete, die freiwillig auf den Dienst verzichten. Sie erhalten für

jedes anrechenbare Dienstjahr 15,, höclstens jedoch das Vierfache der

a s tt

Andererscits wurden zur rmöglichung siner stärkeren Freimachu

ven männlicher Bediensteten für die Friegewirtschaft die bisherigen I.

schränkungen der Regierungeverordnung. 379/38 über die Aufnahme und Be-

schüftigung ven verheirateten weiblichen Eediensteten aufgehoben. Über-

nommen vorden sind nur jene Übergangsbestimmungen, "elche die Versor-

gung der bereits früher pensionierten Erau regeln. Unter gewissen Um-

stüinden ist auch die Wicderaußnahme von bareits entlassenen veiblichen

verheirateten Kräften möglich (§§ 13, 21, 31 bis 33).

6
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9. Wiederbeschäftigung von Ruhestandsbediensteten:

Ebenfalls aus Arbeitgeinsatzgründen können während der Dauer des

Krieges arbeitsfähige Bedienstete im Ruhestand vieder zu Arbeiten in der

öffentlichen Verwaltung herangezogen wsrden. Die Viederbeschäftigung

erfolgt im Vertrageverhältnis. Wegen der immer noch bestehenden perso-

nellen Übersetzung der meistem Verwaltungszweige wird von dieser Bestim-

mung jedoch nur dann Gebrauch zu machen sein, wenn jüngere Kräfte für

die Kriegswirtschaft oder den Einsatz im Reich freigegeben werden (§ 37).

Zuse menfaßsend kanr festgestellt verden, daß die Regierungsver-

ordnung Slg.Nr. 42o/42 unter den gegebenen Verhältnissen alles crmög-

licht was in volks- und beamtenpo.itizcher Hinsicht zu einer wirksamen

Steuerung und Beeinflussung des tschechiscken Beamtenkörpers im Reichs-

sinne erforderlich ist. Sie ermöglicht durch die Neuregelung der Auf-

nahmen und,Beförderungen einerseits eine Förderung jener fähigen Bedi

steten, die sich auch dem Reich gegenüber positiv verhalten und läßt

andererseits durch Pensionierungen ohne Rücksicht auf die bisherigen

Voraussetzungen eine Säuberung der tschechischen Beamtenschaft von un-

zuverlässigen und unfähigen Elementen zu. Die Möglichkeit der Pensio-

nierung ohne Bindung an bestehende Vorschriften und die Beseitigung

der bisherigen Pensionsaltersgrenzen wird dazu beitragen, die jüngeren

Kräifte für den Arbeitseinsatz frei zu mechen, um dafür ältere und bes-

ser deutsehsprechende auch bis in höhere Lebensalter im Dienst zu be-

lassen, Durch Beseitigung des Anspruchs auf Versetzung in den Ruhestand

'bei Erreichung der Altersgrenze,und auf jederzeitigen Dienstaustritt

dar unkündbaren Bediensteten sowie durch Einführung der Möglichkeit der

zwangsweisen Wiederbeschäftigung von Pensionären, wird das autonome 

amtenrecht den Kriegserfordernissen in gleicher Veise wie das Reichabe-

amtenrecht angepasst. Zusamnen mit dem Erlaß des Reichsproteltors vom

22: Februar 1942 - I 1 c - 55o1 - über die Übertragung von Personalzu-

ständigkeiten auf die autonomen Behörden schafft die neue Regierungsver-

ordnwng durch die Verlagerung von zahlreichen Zuständigkeiten von den

Zentralstellen auf die Mittel- und Unterbehörden die Voraussetzung fir

sine weitere -Verwaltungsvereinfachung wnd Beschleunigung des Verfahre

Durch die stärkere Einschaltung der Mittel und Unterbehörden haben d:

dort mit Personalsachen beschäftigten deutschen Beamten Gelegenheit,

ihrs aus unmittelbarer Beobachtung des autonomen Beamtenkörpers geschö

ten Eerntnisse bei der Anwendung der Bestimrungen der neuen Verordnw:

mit. besonderem Verantwortungsbewußsein gu verwerten.
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EK REICHSTROTERTOR
in Böhmen wnd Mähren
Trag, den 22. Februar 154Z
Nr.I1_c- 84 g
Behcin
An
die Hauptabteilungen und Abteilungen,
den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei - m. 5 Mehrabdr,
den Herrn Befehlshabér der Ordnungspolizei - m. 5 Mehrabdr. -
die Herren Oberlandräte - Inspekteure des Reichsprotektors -
Nachrichtlich an:
1) das Büro des Herrn stellv. Reichsprotektors,
2) das süro des Herrn Staatssekretärs,
3) des Büro des Herrn Generalinspskteurs der Vervaltung,
den Herrn Vehrmachtbevollmächtigten,
5) die Parteiverbindungsstelle - m. 15 Mehrabdr. -
6) den Herrn Gberfinanzpräsidenten in Prag,
7) den Präsidialchef im Iinisterium des Innern, Herrn ORR.
Reischauer,
8) den Grundsatzreferenten im Justisministerium, Herrn Ersten
Staatsanwalt Dr, Herzog,
9) den Sektionsleiter im Ministerium für Schulwesen, Herrn ORR.
Rotermund,
1o) den Fräsidialchef im Ministerium für Volksaufklärung, Herrn
OSR. Kraus,
11) den Präsidialchef im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit,
Herrn ORR. Schmidt,
12) den komm. Leiter der Sektion VI des Ministeriums für Land- und
Forstwirtschaft, Herrn Landforstmeister Pflanz,
13) den Präsidialchef im Ministerium für Lend- und Forstwirtsche
Herrn ORR. Dr. Staehly,
14) den Sektionschef im Finanzministerium, Herrn Dr. Eonma,
15) den Präsidielchef im Ministerium für Verkehr und Teohnik, Hera
Söktionschef Gerl,
16) den Präsidialchef im Ministcriun für Verkehr und Technik, Herx
Oberpostrat Dr. Schauer,
17) den Herrn Gencralkommandanten der Michtuniformierten Protekto-
:
ratspolizei,
18) den Herrn Generalkommandenten der Uniformierten Protektoratspo-
lizei,
19) den Leiter des Bodenamts, 4-Obersturmbannführer Fisoher,
2o) den Zweiten Präsidenten dea Obersten Verwaltungsgerichts,
Horrn Dr. Nobis,
21) dcn Leitor der Öberaten Freisbchörce, Herrn Min,-Rat Dr. Busse,
22) den komm, Leiter der Obcrsten Rechnungekontrollbchörde, Herrn
Min,-Rat Hawranek,
23) den Leiter des Statistischen Zentralamtes, Herrn Reg.-Rat Dr.
Wirth,
24) den Präsidialchef im Kuratorium für Jugendcrziehung, ORR.
Dr. Hoffmann,
25) Hcrrn Oberdircktor Sturn bei der Nationalbank für Böhmen und
Mähren,
26) die Herren Landesvizeprüsidentsn in Prag und Erühn mit Abdrucken
für die doutschcn Bezirkshauptmänner,
27) den Leiter der Abteilung Schulv deen beim Landespräsidcnten in
Prag, Herrn Reg.-Dircktor Prager,
28) den Leiter der Abteilung Schulwesen beim Lendesprüsidenten in
Brinn, Herrn Reg.-Rat Dr. Altrichter,
29) den Präsidenten der Finanelandesdircktion Brünn, Herm Dr.
Leubner,
3o) den Präsidenten der Finrnzlandesdircktion Prag, Eerrn Reg.-Rat
Dr. Schwarz.
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Anlgon : 2

Abgchrift überacnt: ich zur Z: ntnisnahme wnd E:echtung.

Diubereits durchgeführtc vnd noch bevorstchanhe lb rtregung von V.r-

valtugsaufgabcn der Raichsbalörden in Löhmen wnd Mähiren auf die su-

tonomen Behörden, dic abetellung von dcus chan zcamtin in die Irotek-

toratevarveltung und die durch die Rag.Vag. übcr did Vereinfachung

und euregelung gewisser Larsonelvarhältniest in dar Üffcntlichen Ver-

weltung vor 24. Dezemb.r 1942 31g.Nr. 42o/42 stattuefundene Verlage-

ca möglich gemacht, auf die meistcn der bisher dum Reiehsprotcktor

und den Oberlandritun vorbuhaltcnen Zuständigkeiten in autonoran Pur-

sonalang legcnhciten zu verzichten. Dics iet jedoch nur tragbar, vem

sichirg stellt wird, daß dic birhar von Reichsbehörden bcarbeiteten

autonomen Personalsachcn auch nach ihrem ('burgeng, auf autonomc Bchö

den in Ceutschen Siane buarbeitet oder stmindust geeteuert verden.

haben dcshalb dic in der Anlege zu dcm tohreibun an das liniatcrium

des Innern gcnanntan dcutschen I :amten dafir Sor'e zu tra,on, de3 di

fraglichcn Pcrsonalsachcn, sow it nicht dic Beerbeisung ■elbst durch

   t d   d 

und Billigung zugcleitet werdcn, Abdruckc'der für die Pearbcitung du,

übcrgegeng nen Angelegenheiten wichtigen Erlasre liegen bei,

Die geschäftsführendan Bagirkshauptmöincr haben die in drr

Anlage für sie vorgesckencn Zuatändigkciten suf die übrigen dcutrchun

Sonirlshcupträaner ihrcs Gdschäftsbereiches zu übirtrrgcn,

Dieser Überrang ven Aufsichtsrechten in autoomen Perspnal--

angelegenheiten ven Reichsbchörden auf sutonome Dicnststellcn zwing

dazu, die inholung von Beurteilungen der WpiiP, dsr Cuheimen Staate-

polizci und das SD folgendermaßen nuu zu regeln:

Zuntchst wird'der Kreis der tschcchisclan Bediensteten, übar

welche Bcurteilung:n durch den SD cinzuholan sind, auf beeonders her-

ausgehobcne unad politisch vichtige Stellcn cingcsohiänkt, Solche

Stellen werden in der Rezel nur von Eeamten des höhcren Dienstcs si

genommen vcrden. Infolgc der starken Überlastung des SD iet von der

inholung cinar politischen Beurteilung abzuwägen, ob dis Bedcutun

der Stellc und der zu treffenden Pcrsonelmaßnahme den mit dcr Abgi.

der Baurtcilung verbundenen erheblichen ArbeitsauPyand rcchtfertigt,

(lormale Personalvaränderungen wie z.l, planmäßice Bafördcrungen

rechtfartigen in der Regel keins Anf- gc baim "n.) In jedem Falle

sind jedoch auch veiturhin SD-Beurteilungen Übar Iraimeurer, jüdiscle
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Mischlingc und jüdisch-versippte Bedicnstete und Beurteilungen, dic

besonders angcordnet werden, einzuholcn. Bei deutschen Badieneteten,

über welohe dic Partei Bcurtcilungen abgibt, blcibt der bisherige Kres.

unverändert.

Während bisher politische Beurtcilungen nur von Reichsbchörden

eingcholt werden drften, muß mit der Verlagerung von Zuständigkeiten

des Rcichsprotektors und der Oberlandräte auf die autonomc Verwaltung

hicr auch die Bcrcchtigung zur Einholurg von derartigen Gutachtcn in

beschränktcm Umfang auf autonome Behörden übcrgchen. Politischc Bcur-

teilungcn dürfen jcdoch nur von den in der Anlage zum Schrcibcn an

das Ministcrium dcs Inncrn angeführten dcutschen Beamten (cinschl,

der nicht gcschäftsführenden dcutschcn Bezirkshauptmänner - Abs, 2)

und deren deutschen Stellvertrcter cingcholt werden. Dicse haben im

Rahmen ihrer Bchörde sichcrzustellen, daß sie bei allen Maßnahmen, bei

dencn dic Einholung cincs politischen Gutachtens vorgcschrieben ist

oder notwendig erscheint, bcteiligt werden. Sia holen dic Gutachten

der NSDAP, der Geheimen Staatspolizci odcr des SD ein und äußern gege:…

über den Sachbearbeitern der Behörde nur die Zustimmung oder Ablehnw,

Sie sind auch zum unmittelbaren Schriftverkehr mit der Abteilung Jus-

tiz meiner Behörde wegen Übersendung von Urteilsabschriften, Zustellu

gen an Häftlinge usw, berechtigt. Eine Mitieilung von Einzelheiten

aus den Gutachten oder Urteilen an die autonome Behörde als solche ist

nicht zulässig. Der Schriftwechsel mit der NSDAP, der Geheimen Staats-

polizei, dem SD und der Abteilung Justiz ist getrennt zu führen und

darf nur dem berechtigten Beamten oder seinem Vertreter zugänglich

sein.

Außer in den hier ausdrücklich übertragenen Angelegenheiten sind

die Eehörden der Unterstufe nicht berechtigt, schriftliche politische

Gutachten in Personalsachen einzuholen. Soweit bci der Wahrnehmung von

Verwaltungsaufgaben durch die Behörden der Unteretufe sonst die Anhö-

S  s dT  d de 

oder üblich ist (z.B. Öffentliche Fürgorge, Kinderbeihilfcn, Erteilung

von Waffen-oder Jagdscheinen usw.), können diese Behörden sich mit

den genannten Stellen in gleicher Weisc in Verbindung setzen wie bis-

her die Oberlandräte. Dic.Stellungnahme wird ohne Mittcilung von Ein-

zelheiten in eincr Form abgcgeben werden, die cs gcstattet, sie in d

allgemeinen Geschäftsgang zu bringcr und zu den Akten zu nchmen,

Ich bitte, die in der Protektorateverwaltung tätigen deutschcn

a  T  

genhciten bcarbaiten werdeny-entsprechend zu uriterrichten.

DOCU

Im Auftrage:

Beglaubigt:

gcz: Reischaucr

Registrator



Der Reichsprotektor

Abschrift.

Prag, den 22. Februar 1943

L

Böhmen und Mähren

I 1 c - 5501

Behein

An das

Ministerium des Innern

in Prag

Betrifft: Regie_ungsverordnung vom 24.12.1942 Slg. Nr. 420/42

über die Vereinfachung und Neuregelung gewisser Per-

sonalverhältnisse in der öffentlichen Verwaltung,

Uebertragung von Zuständigkeiten des Reichsprotek-

torsuder Oberlandräte in autonomen Personalangele-

genheiten auf autonome Behörden.

Anlage : 1

Von den Sonderbefugnissen in Personelangelegenheite

die ich mir und den Oberlandräten über das allgemeine Aufsicht:

recht hinaus vorbehalten habe, wird hiermit auf fclgende ver-

zichtet:

l. Ueberführung von Bedienstetenanwärtern in das definitive Be-

dienstetenverhältnis

2. Einstellung und Beförderung von deutschen und tsehechischen

Bediensteten

3. Ueberleitung von Bediensteten in die Dienste der territoria-

len Selbstverwalturg

4. Versetzung, Kündigung, Pensionierung oder Entlassung von Be-

diensteten deutscher Staatsangehörigkeit

5. Hilderung der Gehalts- /luhegenuss/ Kürzung bezw. Abstand-

nahme von der Rückwirkung der Suspendierung bei verhafteten

Bediensteten

6. Entscheidung über die Aufhebung oder Aufrechterhaltung der

Suspendierung oder der Ruhegenusskürzung bei Entlessung aus

der Haft und weitere damit zusemmenhängende Fragen

7. Durchführung dienststrafrechtlicher Massnahmen gegen öffent-

liche Boüienstete und Zustellungen in Disziplinarangelegen-

heiten

8. Wiederzulassung zum Dienst von Bediensteten, welche zum

1. September l939 in Haft genommen und später enthaftet

vurden

9. Zustimmung zur Verleihung von Gnadengeben und Ehrentiteln

l0. Mitwirkung bei Abgängigkeit von öffentlichen Bediensteten

Diese Aufstellung bezieht sich auf alle Bediensteter,

sovcit sic dem in den §§ 3, 16 und 22 Reg.Vdg. 420/42 umschrie-

benen Personenkreis angehören, Ausgenommen bleibt die Regiorungs-

truppe.

Thre
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Ihre Befugnisse als Beantenninister werden durch die

Neuregelung nicht berithrt.

Es ist jedoch sicherzustellen, dass die fraglichen Per-

sonalazgelegenheiten jeweil s von den in der Anlage angeführten

deutschen Beamten oder den von diesen zu bestellenden Vertretern

unterfertigt oder zumindest mitgezeichnet und danit gebilligt

werden. Aus dieser Anlage ist auch ersichtlich, in welchen Ver-

waltungszweigen die Aufsichtszuständigkeiten in autonomen Per-

sonalsachen zunächst noch bei meiner Behörde verbleiben, wobei

die bisher den Oberlandräten zugestandenen Befugnisse grundsät.-

lich auf meine Behörde übergehen.

Ich bitte, das Weitere zu veranlassa und micl von I..…

ren Verfügungen zu unterrichten.

In Auftrage:

gez: Reischauer
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Aufste l
betreffend die Uebertraging von Zuständigkeiten des Reichsprotektors
der Oberlandräte in autonomen Fersonalangelegenheiten auf autonome Be-
hörden
Beheim
Geschäftsbereich
Mit der Bearbeitung zu betrauende Beamte
Ministerium a/ ohne Polizei
Millisterium des Innern - Präsidialchef
des Innern
ORR Reischauer
Landesbeh. Prag- Iandesvizepräsident Min.-
Rat Naudé, Landesbeh. Brünn - Landesvize-
präsident Dr. Schwabe.
Bez.Ppt. in Prag-Land-llord zugl.f.d.Bez.Beh.
Prag-Land-Süd, Pibrars, Seltschan und Bene-
schau
Bez.Hpt. in Kladno zugl.f.c.Bez.Beh. Raud-
nitz, Laun, Schlan, Rakoritz und Bereun
Bez.Hpt. in Kolin zugl.f.d.Bez.Beh. Tschas.
lau, Kuttenberg, Böhm.-Brod, Jungbunzlau,
Melnik und Brendeis
Bez.Hpt. in Jitschin zugl.f.d.Bez.Beh.
Neuenburg lieu-Bidschow,
Semil und Turnau
Bez.Hpt. in Königgrätz zügl.f.d.Buz.Beh.
Königirhof, Nachod und Reichenau
Bez.lpt. in Pardubitz zugl.f.d.Bez.Beh.
Chrudim,Holenmauth und Leitomischl
Bez.Hpt. in Klattau zugl.f.d.Bez.Beh. Taus,
Schüttenhefen, Strakonitz und Pisek
Bez.Hpt. in Pilsen-Land zugl.f.d.Bez.Beh.
Kralowitz.
Bez.Hpt. in Budweis zugl.f.d.Bez.Bah.
Wittingau
Bez.Hpt. in Tabor zugl.f.d.Bez.Beh. Pil-
grans, Gumpolds und Ledetsch
Bez.Hpt. in Brüin-Land zugl.f.d.Bez.Beh.
Boskowitz und wisc.au
Bez.Hpt. in Zlin zugl.f.d.Bez.Beh. Ung.-
Brod, Ung.-Hradisch, Gaya und Göding
Bez.Hpt. in Friedberg zugl.f.d.Bez.Beh.
Wall.-Meseritseh und Wsetin
Bez.Hpt. in Ölmütz-Land zugl.f.d.Bez.Beh.
Littau, Prossnitz, Prerau, Kremsier und
Mähr,-Weisskirchen
Mähr.-Budwitz, Trebitsch, Gross-Leseritsch
und Neusstadtl
/0



9a
2 -
b/ uniformierte
Goneralkommandant der:fhiformierten
Polizei
Protektoratspolizei
c/ nichtunifor-
Generalkommindént der Nichtuniformier-
mierte Poli-
ten Protektgretspolizei
zei
Misherium
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit -
ir Virtschaft
Präsidialchef ORR. Schmidt im Auftrage
d Arbeit
des Mihisters
inisterium
a/
Eisenbahn-
Särtliche Zatändigkeiten verbleiben
f ir Verkehr
verwaltung
baim Reichsprotektor
and Technik
b/ Postverwal--
Ministerium für Verkehr und Technik -
tung
Präsidialchef Oberpostrat Dr. Schauer
6/ Oeffentliche
Ministerium für Verkehr und Pechnik -
Technische
Präsidialchef Sektionschef Gerl
Verwaltung
Landesbehörde Prag.- Landesvizepräsi
dent Min,-Rat Naudé, Landesbahörde
Brünn - Landesvizeprësident Dr.
Schwabe
Ministerium
Ministerium für Schulwesen - Ork.
für Schulwesen
Rotermund
Landesschulrat Prag - Reg.Direktor
Prager, Landesschulrat Brünn - Reg.itat
Dr. Altrichter
inisterium
linisterium für Volksaufklärung -
r Volksauf-
Präs.Chef OSR. Dr. Kraus
Krung
stizministerium
Justizministeriun - Erster Staatsan-
walt Dr. Herzog
dinisterium
a/ Landwirtsch.
Ministerium für Land- und Forstwirt-
ur Land-
Vervaltung
scháft Präs.Chef OiR. Dr. Staehly
und Porst-
wirtschaft
Landesbeh. Prag - Landesvizepräsident
Min.Rat Neudé - Landesbeh. Brünn -
Landesvizepräsident Dr. Schwabe
b/ Forstverwal-
Ministerium für Land- und Forstvirt-
tung, Sektign
schaft - Landforstmeister Pflanz
Finanzmini-
sterium
a/ chne Reichs-
Finanzministeriun - Sektionechef Dr,
auftragsverw. Komma
- Zoll -
Finanzlandesdirektion Prag - Präs.
Chef Reg.Rat Dr. Schvarz, Finanzlan-
desdirektion Brüm - Präsident Dr.
Leubner
b/ RAV- Zoll -
Oberfinenzpräsident Prag
35748
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Oberste

Oberste Preisbehörle,Leiter Min.Rat

Preisbe-

Dr.v.Busse

hörde

Landesbeh. Prag - landesvizepräside:it Kin.

Rat Naudé - Landesteh. Brünn - Landesvize-

präsident Dr. Schwape

Bodenant

Bodenamt für Böhmen und Hähren, Leiter: SS-

für Böhmen

Obersturmbannführer Fischer

und Mähren

Kuretorium

Kuratoriun für Jugsnderziehung - Präs.Chef

für Jugend--

ORR. Dr. Hoffmany

ziehung

Statistisches

Statistisches Zentralamt - komr.Leiter:

Zentralant

Reg.-Rat Dr, Wirth

Oberste Rechnungskontroll- Oberste Rechnungskontrollbehörde - Min.-Rat

behörde

Hawrauek

Oberstes Vervaltungs-

Oberstes Vervaltungsgericht - Zweiter Fräsi-

gericht

dent Dr. Vobis

Kationalbank für Böhmen

Nationelbank für Böhmen und Mähren - Oberdi-

und Mähren

relter - Stellvertreter - Sturm
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St.S..IV D - 29/43.

Prag, den 17. Februar 1943.

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen :

CoCaant

durch die Hand von Herrn General Reinefarth.

Den angeschlossenen Vorgang sende ich mit der Mitteilung

zurück, daß ■-Gruppenführer Prank mit der Herausgabe der

Erlasse unter Berücksichtigung der von Herrn General Reine-

farth unter dem 7.l.d.Js. gemachten Ausführungen einverstan-

den ist.

X

4-Obersturmbannführer.

2.) Z.d.A.


